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Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag–Freitag 8–12 Uhr, zusätzlich
Mittwoch 12–13 Uhr, Montag 14.30–17.30 Uhr
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb
dieser Zeiten individuelle Termine zu
vereinbaren, sowie die Online-Services unter
www.kempten.de/de/virtuelles-rathaus.php.

Die (08 31) 115 – eine Nummer
für alle Behördenfragen:
Montag–Freitag 7.30–18 Uhr

■ Bekanntmachung über das Recht auf
Einsicht in das Wählerverzeichnis und
die Erteilung von Wahlscheinen für die
Wahl zum Deutschen Bundestag am
24. September 2017
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundes-
tagswahl für die Stadt Kempten (Allgäu)
wird in der Zeit von Montag, 04. Sep-
tember 2017 bis Freitag, 08. September
2017 (20. bis 16. Tag vor der Wahl)
während der allgemeinen Öffnungszei-
ten im Amt für BürgerService, Kronen-
straße 8, 87435 Kempten (Allgäu), EG
Theke (barrierefrei)
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme
bereit gehalten. Wahlberechtigte kön-
nen die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der zu ihrer Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen.
Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen können
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn
Tatsachen glaubhaft gemacht werden,
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Wahlberechtigten, für
die im Melderegister ein Sperrvermerk
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmelde-
gesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im auto-
matisierten Verfahren geführt;
die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann
von Montag, 04. bis spätestens Freitag,
08. September 2017 bis 12.00 Uhr im
Amt für BürgerService, Kronenstraße 8,
87435 Kempten (Allgäu), EG Theke Ein-
spruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder
durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhalten
spätestens bis zum 03. September 2017
eine Wahlbenachrichtigung samt Vor-
druck für einen Antrag auf Erteilung
eines Wahlscheins. Wer keine Wahl-
benachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss
Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr lau-
fen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in
das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein
mit Briefwahlunterlagen erhalten haben,
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an
der Wahl im Wahlkreis 256 Oberallgäu
durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses
Wahlkreises oder durch Briefwahl
teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis ein-
getragene wahlberechtigte Person.
Der Wahlschein kann in diesem Fall
bis zum Freitag, 22. September 2017,
18 Uhr, im Wahlamt, Kronenstraße 8,
EG Theke, 87435 Kempten (Allgäu)
schriftlich, elektronisch oder münd-
lich (nicht aber telefonisch) beantragt
werden. Wer bei nachgewiesener
plötzlicher Erkrankung den Wahlraum
nicht oder nur unter unzumutbaren
Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann
den Wahlschein noch bis zum Wahltag,
15 Uhr, beantragen.
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis
eingetragene wahlberechtigte Person,
wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Ver-

schulden die Antragsfrist auf Auf-

nahme in das Wählerverzeichnis
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung (bis zum 3. September 2017)
oder die Einspruchsfrist gegen das
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1
der Bundeswahlordnung (bis zum
8. September 2017) versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme an der
Wahl erst nach Ablauf der unter
Buchst. a) genannten Fristen ent-
standen ist,

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfah-
ren festgestellt worden ist und die Stadt
Kempten (Allgäu) von der Feststellung
erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses erfahren hat.
Der Wahlschein kann in diesem Fall
bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schrift-
lich, elektronisch oder mündlich (nicht
aber telefonisch) beantragt werden.
6. Wer den Antrag für eine andere
Person stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen,
dass er dazu berechtigt ist. Behinderte
Wahlberechtigte können sich bei der
Antragstellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.
7. Mit dem Wahlschein erhält die wahl-

berechtigte Person zugleich
– einen amtlichen Stimmzettel,
– einen amtlichen blauen Stimmzet-

telumschlag,
– einen amtlichen roten Wahlbrief-

umschlag mit der Anschrift, an
die der Wahlbrief zu übersenden
ist, und

– ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen
werden übersandt oder amtlich über-
bracht. Sie können auch durch die
Wahlberechtigten persönlich abgeholt
werden. An andere Personen können
diese Unterlagen nur ausgehändigt
werden, wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme der Unterlagen durch

Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
und einen amtlichen Ausweis nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte
Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde
vor Empfangnahme der Unterlagen
schriftlich zu versichern.
Verlorene Wahlscheine werden nicht
ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte
Person glaubhaft, dass ihr der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen
ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl
(Samstag, 23. September 2017), 12 Uhr,
ein neuer Wahlschein erteilt werden.
8. Bei der Briefwahl muss der Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem
Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle abgesendet werden, dass
der Wahlbrief dort spätestens am Wahl-
tag bis 18 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ohne beson-
dere Versendungsform ausschließlich
von der Deutschen Post AG unentgelt-
lich befördert. Er kann auch bei der
auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle
abgegeben werden.

Stadt Kempten, 25.08.2017

Klaus
Stadtdirektor

■ Satzung über Aufwendungsersatz
und Gebühren für Einsätze und andere
Leistungen der städtischen Feuerwehren
(Feuerwehraufwendungsersatz- und
-gebührensatzung) vom 10.03.2003,
bekannt gemacht am 21.03.2003
(StABl KE 08/03)
Gemäß Ziffer 6.4 der Anlage zur Sat-
zung über Aufwendungsersatz und Ge-
bühren für Einsätze und andere Leis-
tungen der städtischen Feuerwehren
(Feuerwehraufwendungsersatz- und
-gebührensatzung) gelten einheitliche
Änderungen aller Grundgehälter der
Besoldungsordnung A mit dem glei-
chen Vomhundertsatz unmittelbar für
die Stundensätze der Personalkosten
und -gebühren. Centbeträge werden
dabei auf volle 10 Cent aufgerundet.
Ab 01.01.2017 gelten folgende Stunden-
sätze:
6.1 Pf lichtleistung
6.1.1 Für einen Feuerwehrdienst-

leistenden, für den die Stadt
Leistungen nach Art. 9 und 10
BayFwG zu erbringen hat

18,00 Euro
6.1.2 Für einen Feuerwehrdienstleis-

tenden, für den die Stadt Leis-
tungen nach Art. 11 BayFwG
zu erbringen hat 18,00 Euro

6.2 Freiwillige Leistungen
6.2.1 Für einen Feuerwehrdienstleis-

tenden, für den die Stadt keine
Leistungen nach Art. 9 bis 11
BayFwG zu erbringen hat

20,40 Euro
6.2.2 Für einen Feuerwehrdienst-

leistenden, für den die Stadt
Leistungen nach Art. 9 und 10
BayFwG zu erbringen hat

42,30 Euro
6.2.3 Für einen Feuerwehrdienstleis-

tenden, für den die Stadt Leis-
tungen nach Art. 11 BayFwG
zu erbringen hat 20,40 Euro

6.2.4 Zu den unter Ziffer 6.2.1 bis
6.2.3 aufgeführten Personal-
kosten werden Zuschläge erho-
ben in Höhe von:

6.2.4.1 bei Einsätzen außerhalb der
normalen Arbeitszeit (sams-
tags, sonntags, feiertags sowie
montags bis freitags zwischen
17.00 Uhr und 07.00 Uhr)

10,30 Euro
6.2.4.2 bei einem Einsatz unter un-

günstigen Witterungsverhält-
nissen 10,30 Euro

6.2.4.3 bei einem Einsatz mit besonde-
rem Schwierigkeitsgrad

10,30 Euro
(es können gleichzeitig höchs-
tens zwei Zuschläge nach Zif-
fer 6.2.4.1 bis 6.2.4.3 erhoben
werden)

6.3 Für einen Feuerwehrdienst-
leistenden, der Sicherheits-
wachdienst leistet 17,90 Euro

Kempten (Allgäu), 01.08.2017
Stadt Kempten (Allgäu)

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

■ Satzung über Aufwendungsersatz
und Gebühren für Einsätze und andere
Leistungen der städtischen Feuerweh-
ren (Feuerwehraufwendungsersatz- und
-gebührensatzung) vom 10.03.2003,
bekannt gemacht am 21.03.2003 (StABl
KE 08/03)
Gemäß Ziffer 6.4 der Anlage zur Sat-
zung über Aufwendungsersatz und Ge-
bühren für Einsätze und andere Leis-
tungen der städtischen Feuerwehren
(Feuerwehraufwendungsersatz- und
-gebührensatzung) gelten einheitliche

Änderungen aller Grundgehälter der
Besoldungsordnung A mit dem glei-
chen Vomhundertsatz unmittelbar für
die Stundensätze der Personalkosten
und -gebühren. Centbeträge werden da-
bei auf volle 10 Cent aufgerundet.
Ab 01.01.2018 gelten folgende Stunden-
sätze:
6.1 Pf lichtleistung
6.1.1 Für einen Feuerwehrdienst-

leistenden, für den die Stadt
Leistungen nach Art. 9 und 10
BayFwG zu erbringen hat

18,50 Euro
6.1.2 Für einen Feuerwehrdienstleis-

tenden, für den die Stadt Leis-
tungen nach Art. 11 BayFwG zu
erbringen hat 18,50 Euro

6.2 Freiwillige Leistungen
6.2.1 Für einen Feuerwehrdienstleis-

tenden, für den die Stadt keine
Leistungen nach Art. 9 bis 11
BayFwG zu erbringen hat

20,90 Euro
6.2.2 Für einen Feuerwehrdienst-

leistenden, für den die Stadt
Leistungen nach Art. 9 und 10
BayFwG zu erbringen hat

43,30 Euro
6.2.3 Für einen Feuerwehrdienstleis-

tenden, für den die Stadt Leis-
tungen nach Art. 11 BayFwG zu
erbringen hat 20,90 Euro

6.2.4 Zu den unter Ziffer 6.2.1 bis
6.2.3 aufgeführten Personal-
kosten werden Zuschläge erho-
ben in Höhe von:

6.2.4.1 bei Einsätzen außerhalb der
normalen Arbeitszeit
(samstags, sonntags, feiertags
sowie montags bis freitags
zwischen 17.00 Uhr und 07.00
Uhr) 10,60 Euro

6.2.4.2 bei einem Einsatz unter un-
günstigen Witterungsverhält-
nissen 10,60 Euro

6.2.4.3 bei einem Einsatz mit besonde-
rem Schwierigkeitsgrad

10,60 Euro
(es können gleichzeitig höchs-
tens zwei Zuschläge nach
Ziffer 6.2.4.1 bis 6.2.4.3 erho-
ben werden)

6.3 Für einen Feuerwehrdienst-
leistenden, der Sicherheits-
wachdienst leistet 18,40 Euro

Kempten (Allgäu), 02.08.2017
Stadt Kempten (Allgäu)

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister


